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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.2001

Norm

BWG §38

Rechtssatz

Ist die Bank - ohne sich insoweit auf das Bankgeheimnis berufen zu können - dem Solidarschuldner gegenüber

(vertraglich) zur gewünschten Auskunft verp5ichtet, gilt dies nach den Grundsätzen der Rechtsprechung zu § 38 BWG

gleichermaßen im Verhältnis zum Verlassenschaftsgericht.
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